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§ 19 

Sonstige Einnahmen 

( 1 ) Für Gebühren und Entgelte, Kollekten und Sammlungen erlässt der Landeskirchenrat 

Durchführungsbestimmungen. 

( 2 ) 1 Kirchliche Mitarbeiter müssen Beträge, die ihnen für Aufgaben der kirchlichen Körperschaft 

sowie für andere kirchliche Zwecke übergeben werden, unverzüglich der zuständigen Kassen 

verwaltenden Stelle zuführen. 2 Dies gilt auch für Beträge, die für Unterstützungsfälle oder zur freien 

Verfügung übergeben werden. 

 

 

Ausführungsverordnung zum Kirchengesetz über die Verwaltung und die 

Aufsicht in der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland 

(Verwaltungs- und Aufsichtsverordnung – VwAufsV) 

 

 

Nr. 19.2 

Kollekten 

( 1 )  

In allen Gottesdiensten und gottesdienstlichen Versammlungen werden Kollekten gesammelt. 

( 2 )  

1 Die kirchlichen Körperschaften sind verpflichtet, in Gottesdiensten zu Sonn- und Feiertagen ein 

Dankopfer als Kollekte nach dem Kollektenplan der Landeskirche zu sammeln. 

2 Kollekten können auch in anderen kirchlichen Veranstaltungen gesammelt werden.  

3 In jedem Gottesdienst, in dem ein Dankopfer nach dem Kollektenplan der Landeskirche 

eingesammelt wird, kann eine weitere Kollekte für die Ortsgemeinde gesammelt werden.  

4 Werden im Ausnahmefall die Kollekte nach dem Kollektenplan der Landeskirche und die Kollekte für 

die Ortsgemeinde in einer Sammlung erbeten, ist dies zwingend vorher abzukündigen und nur eine 

hälftige Aufteilung ist zulässig.  

5 Im Übrigen ist die nachträgliche Aufteilung einer Kollekte für andere Zwecke unzulässig. 

( 3 )  

1 Zur Erstellung des Kollektenplans wird vom Landeskirchenamt ein Kollektenausschuss eingesetzt.  



2 Der Kollektenausschuss gibt sich Kriterien zur Erstellung des Kollektenplans und eine 

Geschäftsordnung.  

3 Im Kollektenausschuss sollen die unterschiedlichen Arbeitsbereiche der Evangelischen Kirche in 

Mitteldeutschland bei der Entscheidung vertreten sein. 

( 4 )  

1 Die Kollekten sind unverzüglich nach dem Gottesdienst von zwei Mitgliedern oder Beauftragten des 

Gemeindekirchenrates zu zählen.  

2 Das Ergebnis ist in das Sakristeiverzeichnis einzutragen und von den Zählern zu bescheinigen.  

3 Die Kollekten sind der kassenverwaltenden Stelle zuzuführen und von dieser ungekürzt 

entsprechend dem durch das Landeskirchenamt festgelegten Verfahren weiterzuleiten. 

( 5 )  

1 Über Kollekten an den Sonn- und Feiertagen, für die der Kollektenplan der Landeskirche als 

Zweckbestimmung den Kirchenkreis vorsieht, beschließt der Kirchenkreis.  

2 Über die Zweckbestimmung der Kollekten in sonstigen Gottesdiensten, bei Amtshandlungen und in 

sonstigen kirchlichen Veranstaltungen beschließt die jeweilige kirchliche Körperschaft. 

( 6 )  

1 Bei einer Abweichung vom Kollektenplan, die die kirchliche Körperschaft nur aus besonderen 

Gründen für den Einzelfall beschließen kann, ist die planmäßige Kollekte am nächsten Sonntag, an 

dem eine Kollekte für einen vom Gemeindekirchenrat zu bestimmenden Zweck vorgesehen ist, 

einzusammeln.  

2 Ein solcher Beschluss ist dem Superintendenten anzuzeigen.  

3 An den Hauptfesttagen ist eine Abweichung nicht zulässig. 

 


